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Merkblatt für das Schuljahr 2010/11 
 
Anmeldungen 
• Die Anmeldung gilt bis zur Abmeldung durch die Eltern, jedoch mindestens für ein ganzes 

Schuljahr. 
• Der Unterricht findet Einzeln (25 Min.) oder in 3-er Gruppen (50 Min.) statt. Sind in einer Gruppe nur zwei 

Schüler eingeteilt, so verkürzt sich der Unterricht auf 32 Min.  
• Für fortgeschrittene MusikschülerInnen werden in Zofingen und Strengelbach verschiedene Ensembles 

angeboten. Die SchülerInnen haben die Möglichkeit, wöchentlich eine Ensemblestunde kostenlos zu 
besuchen.  

• Damit die MusiklehrerInnen möglichst schnell die Schülereinteilung vornehmen können, benötigen sie so 
bald als möglich den Stundenplan Ihres Kindes. Bitte tragen Sie auch private Termine wie Sportklub, 
Therapie, etc. ein.   

• SchülerInnen, welche im nächsten Schuljahr in die Oberstufe wechseln und Schulentlassene bitten wir, 
ein neues Formular auszufüllen. 

 
Abmeldungen 
• Falls Ihr Kind den Musikunterricht im nächsten Schuljahr nicht mehr besuchen möchte, ist uns dies mit 

dem speziellen Abmeldeformular bis spätestens am 30. April 2010 mitzuteilen. Das Formular kann bei 
der Musiklehrperson oder der Schulleitung bezogen werden. Sie finden das Formular auch auf unserer 
Homepage: www.schule-strengelbach.ch (Musikschule). Es gelten nur schriftliche Abmeldungen.  

• Schüler, welche aus der Schule entlassen werden, haben sich ebenfalls abzumelden. 
• Abmeldungen auf Ende des 1. Semesters sind nur bei Krankheit/Unfall oder Wegzug möglich. Ein 

schriftliches Gesuch ist bis spätestens 31.12.2010 der Schulpflege zuzustellen.  
 
Preise, Finanzierung, Rechnungsstellung 
• Die Preise auf dem Anmeldeformular gelten für ein Semester. 
• Anschaffung oder Miete der Instrumente und Notenmaterial gehen zu Lasten der Eltern. 
• Besuchen aus der gleichen Familie drei oder mehr Kinder den Musikunterricht, so wird ab dem 3. Kind 

nur der halbe Elternbeitrag verlangt. Die Ermässigung wird nicht gewährt, wenn der Unterricht bereits 
vom Staat subventioniert wird (OS). Belegt ein Kind das Fach „Chor“ wird es in der Berechnung des 
Familienrabatts nicht berücksichtigt.  

• Bei niedrigem Einkommen kann der Schulpflege ein Gesuch um Reduktion des Elternbeitrages 
eingereicht werden. Für jedes neue Schuljahr ist ein Gesuch einzureichen (bitte Steuer-
registerauszug beilegen). 

 
Musikunterricht in einer anderen Gemeinde 
• Falls Ihr Kind ein Instrument spielen möchte, welches an der Musikschule Strengelbach nicht angeboten 

wird (z. B. Harfe, Cello), besteht die Möglichkeit, den Unterricht in einer Nachbargemeinde zu besuchen. 
Wenden Sie sich bitte an die Musikschulleitung.  

• Bezirksschüler besuchen die Musikschule in Strengelbach. Über Ausnahmen entscheidet die 
Musikschulleitung, bzw. die Schulpflege. 

 
Im Weiteren verweisen wir auf das Musikschulreglement. 
 
 
Besuchen Sie unsere Instrumentenvorstellung vom Montag, 29. März 2010, 18.30 bis 
19.30 Uhr im Schulhaus Kreuzplatz. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Musikschulleitung 
 


